
 Ordnung über die Benutzung der städtischen 
  Waagen in der Stadt Schlüchtern 
 
Aufgrund des § f16 Abs. 1 Abschnitt d der Hessischen Gemeindeordnung vom 25.2.1952 in 
der Fassung vom 1. Juli 196o wird nachstehende Ordnung über die Benutzung von 
städtischen Waagen erlassen. 
 
 

§1 
Die Stadt stellt die in den einzelnen Stadtteilen vorhandenen städt. Waagen als städtische 
Einrichtung zur allgemeinen Benutzung zur Verfügung (Anlage 1). 
 
 

§2 
Benutzungsrecht 
Jeder Einwohner der Stadt Schlüchtern ist zur Benutzung der städtischen Waagen 
berechtigt. 
 
 

§3 
Benutzungsgebühren 
Zur Deckung der Kosten für die Errichtung und Unterhaltung der städtischen Waagen 
werden Benutzungsgebühren erhoben. 
 
Stück Großvieh  5,oo DM 
Für ein Stick Kleinvieh einschl. 
Kälber 3,oo DM 
 
 

§4 
Inkrafttreten 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Stadt 

Schlichtern in Kraft. 
(2) Alle seitherigen Vorschriften über die Benutzung der städt. Waagen treten mit dem 

gleichen Zeitpunkt außer Kraft. 
 
 
Schlüchtern, den 14. Dezember 1977 
 

Der Magistrat 
der Stadt Schlüchtern 
Dr. Anderlitschek, Bürgermeister 


